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Kirchgemeindeordnung 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (KGO) 

Vom 13. April 1983 (ABl. 1983 S. A 33) 

 

Änderungsübersicht 

Lfd. 

Nr. geänderte Paragraphen 

Art der 

Änderung Änderung durch Datum Fundstelle 

1.  14, 29 geändert Kirchenvorstandsbildungsordnung (§ 15) 02.11.1988 ABl. 1988 S. A 89 

2.  4 geändert Kirchenbezirksgesetz (§ 20) 11.04.1989 ABl. 1989 S. A 43 

3.  5 geändert Kirchensteuergesetz (§ 18) 23.10.1990 ABl. 1990 S. A 83 

4.  7, 40 geändert (Erstes) Kirchengesetz zur Änderung der KGO 03.11.1993 ABl. 1993 S. A 143 

5.  3, 4, 10, 13, 18, 38, 41, 45 geändert Zweites Kirchengesetz zur Änderung der KGO 02.04.1998 ABl. 1998 S. A 54 

   Bekanntmachung der Neufassung 06.05.1998 ABl. 1998 S. A 103 

6.  48 aufgehoben Kirchliches Verwaltungsgerichtsgesetz (§ 77) 03.04.2001 ABl. 2001 S. A 107 

7.  3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 

21, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 

37, 38, 39, 40, 47, 50, 53 

geändert, 

aufgehoben 

Drittes Kirchengesetz zur Änderung der KGO (§ 1) 17.11.2003 ABl. 2004 S. A 1 

8.  38, 41, 45, 46 geändert, 

aufgehoben 

Kirchliche Haushaltsordnung (§ 87) 11.04.2005 ABl. 2005 S. A 53 

9.  2, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 

22, 26, 30, 31, 32, 41, 44, 45, 

47 

geändert, 

aufgehoben 

Verwaltungsstrukturgesetz (Art. 4) 02.04.2006 ABl. 2006 S. A 51 

10.  41 geändert Viertes Kirchengesetz zur Änderung der Kirchge-

meindeordnung 

14.11.2011 ABl. 2011 S. A 202 

11.  38, 41 geändert Kirchengesetz zur Erstellung kirchgemeindlicher 

Gebäudekonzeptionen (Art. 1) 

18.11.2013 ABl. 2014 S. A 2 

12.  5 geändert Kirchengesetz zur Änderung kirchensteuerrechtli-

cher Vorschriften (Art. 3) 

15.11.2015 ABl. 2015 S. A 258 

13.  10 a, 19 geändert, 

eingefügt 

Kirchengesetz zur regionalen Zusammenarbeit von 

Kirchgemeindebünden, Kirchgemeinden, Kirch-

spielen und Schwesterkirchverhältnissen (Art. 1) 

16.04.2018 ABl. 2018 S. A 110 

14.  18 geändert Kirchengesetz zur Änderung von Kirchengesetzen 

im Kirchgemeindebereich und im Bereich der 

kirchlichen Gerichte (Art. 2) 

19.11.2018 ABl. 2018 S. A 247 

15.  30 geändert Kirchengesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften 

über die Wählbarkeit in Gremien der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsens (Art. 3) 

18.11.2018 ABl. 2018 S. A 250 

16.  17 geändert Verordnung mit Gesetzeskraft zur Änderung der 

Verfassung, des Kirchenbezirksgesetzes und der 

Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsens (Art. 3) 

02.11.2020 ABl. 2020 S. A 334 

17.  17 geändert Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung, des 

Kirchenbezirksgesetzes und der Kirchgemeindeord-

nung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Sachsens (Art.3) 

11.07.2021 ABl. 2021 S. A 208 

18.  2, 5, 9, 18, 31, 41 geändert, 

aufgehoben 

Kirchengesetz zur Änderung der Kirchgemeindeord-

nung, der Kirchenvorstandsbildungsordnung, des 

Kirchenbezirksgesetzes und weiterer Verfahrensvor-

schriften in der Evangelisch-Lutherischen Landes-

kirche Sachsens (Art. 1) 

13.11.2022 ABl. 2022 S. A 227 

19.  10, 17, 18, 19 geändert Kirchengesetz zur Änderung der Kirchgemeindeord-

nung und anderer Kirchengesetze der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsens (Art. 1) 

20.11.2023 ABl. 2024 S. A 14 

20.  10 geändert Kirchengesetz zur Änderung der Kirchgemeindeord-

nung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Sachsens 

28.04.2024 ABl. 2024 S. A 98 

21.  16, 21, 40 geändert, 

aufgehoben 

Kirchengesetz zur Änderung der Kirchgemeindeord-

nung und des Kirchenbezirksgesetzes der Evange-

lisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (Art. 1) 

18.11.2024 ABl. 2025 S. A 10 

22.  30 geändert Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die Einführung der neu bearbeiteten Ausgabe 

des Ersten Teilbandes des Vierten Bandes der 

Agende für evangelisch-lutherische Kirchen und 

Gemeinden „Berufung – Einführung – Verabschie-

dung“ und der Kirchgemeindeordnung (Art. 2) 

17.11.2025 ABl. 2026 S. A 26 
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[Präambel] 

Die Kirchgemeindeordnung der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sach-

sens vom 2. März 1921 hat sich über Jahrzehnte als eine tragfähige Grundlage 

zur Ordnung des Lebens und der Arbeit der Kirchgemeinden der Landeskirche 

erwiesen. 

Die Entwicklung der allgemeinen wie der kirchlichen Verhältnisse machte es 

erforderlich, diese Kirchgemeindeordnung mehrfach durch Rechtsvorschriften 

zu ändern, ohne daß es dadurch gelungen wäre, eine vollkommene Anpassung 

an die gegenwärtige Situation zu erreichen. Um die Vielfalt des Lebens und 

der Aktivitäten in den Kirchgemeinden der Landeskirche zu erfassen und neu 

zu ordnen, hat die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 

Sachsens, gestützt auf Schrift und Bekenntnis sowie auf die bisher gültigen 

Rechtsvorschriften und die mit ihnen gesammelten Erfahrungen, gemäß § 11 

Absatz 6 der Kirchenverfassung das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

 

I. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Wesen und Auftrag der Kirchgemeinde 

(1) Die Kirchgemeinde ist Kirche Jesu Christi am Ort. Ihre Glieder versam-

meln sich unter dem Wort Gottes und um den Tisch des Herrn. Die mit dem 

Herrn erfahrene Gemeinschaft hilft ihnen, miteinander unter der Vergebung zu 

leben. Durch ihr Leben, ihr Zeugnis und ihren Dienst erfüllen sie den Sen-

dungsauftrag Jesu Christi. 
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(2) Der Kirchgemeinde sind das Wort Gottes, die Taufe und das Abendmahl 

anvertraut. Sie ist an Schrift und Bekenntnis als Grundlage ihrer Verkündi-

gung und ihres Dienstes sowie an die Ordnungen der Landeskirche gebunden. 

Entsprechend diesen Ordnungen erfolgt in ihr die Ausübung von Ämtern und 

Diensten. 

(3) In der Kirchgemeinde versammeln sich die Kirchenglieder zu Gottesdiens-

ten und Veranstaltungen, in Kreisen und Dienstgruppen. Sie üben aneinander 

Seelsorge und halten in vielfältiger Weise Gemeinschaft untereinander, um 

Glaubens- und Lebenshilfe zu empfangen und zu vermitteln.  

(4) In ihr werden die Kirchenglieder befähigt, ihren Glauben in Wort und Tat 

im Alltag zu leben und dadurch Fernstehende zu gewinnen. In ihr werden die 

Kirchenglieder ermutigt und zugerüstet, verantwortlich mitzuarbeiten und sich 

für Aufgaben der Kirchgemeinde zur Verfügung zu stellen. 

(5) Sie sucht die Begegnung mit Christen anderer Kirchgemeinden, Kirchen 

und Konfessionen sowie mit Menschen anderer Überzeugungen. In der Zu-

wendung zu allen Menschen und in der Fürbitte für sie gibt sie die Fürsorge 

weiter, die sie selbst durch ihren Herrn erfährt. Ihre Gottesdienste und Veran-

staltungen sind öffentlich. Zu ihnen sind grundsätzlich alle Menschen eingela-

den. 

(6) Sie nimmt sich besonders der Kranken und Behinderten, der Gefährdeten 

und Bestraften, der Einsamen und Hilfsbedürftigen an. 

(7) Sie widmet der Unterweisung im Worte Gottes, der christlichen Erziehung 

wie auch der Begleitung der heranwachsenden Generation ihre besondere 

Aufmerksamkeit. 

 

§ 2 

Selbstverwaltung und Gesamtverantwortung 

(1) Die Kirchgemeinde verwaltet sich selbst im Rahmen der landeskirchlichen 

Ordnung. 

(2) Zur Regelung allgemeiner Kirchgemeindeangelegenheiten kann der Kir-

chenvorstand kirchliche Ortsgesetze erlassen. Sie bedürfen der Bestätigung 

durch das Regionalkirchenamt und der Verkündung durch den Kirchenvor-

stand. Die öffentliche Bekanntmachung von das Friedhofswesen regelnden 

Ortsgesetzen erfolgt ab 1. Januar 2024 beitragspflichtig im Friedhofsanzeiger 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Die Bekanntmachung 

nach Satz 3 kann elektronisch erfolgen. 
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(3) Weicht ein Ortsgesetz von Kirchengesetzen oder allgemeinen Ordnungen 

der Landeskirche ab, bedarf es einer Ausnahmebewilligung der Kirchenleitung 

oder des Landeskirchenamtes, soweit dieses zuständig oder dazu ermächtigt 

ist. 

(4) Die Kirchgemeinde steht bei der Erfüllung ihres Auftrages in Gemein-

schaft mit den anderen Kirchgemeinden, insbesondere den Nachbarkirchge-

meinden, sowie mit allen Ämtern, Werken und Einrichtungen der Landeskir-

che. Sie trägt nach Kräften zur Erfüllung der landeskirchlichen Aufgaben bei. 

Andere Kirchgemeinden läßt sie an ihren personellen, räumlichen, finanziellen 

und anderen materiellen Grundlagen teilhaben, soweit dies möglich und zu-

mutbar ist. Sie hilft ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, arbeitet mit ihnen 

insbesondere innerhalb von Regionen zusammen und unterstützt die Tätigkeit 

des Kirchenbezirkes als Selbstverwaltungskörper. 

 

§ 3 

Rechtsstellung 

(1) Die Kirchgemeinde ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie führt 

einen Namen, der in amtlichen Urkunden und im amtlichen Schriftverkehr zu 

verwenden ist. Namensänderungen, auch in Verbindung mit der Schaffung 

einer neuen oder der Veränderung einer bestehenden Kirchgemeinde, bedürfen 

der Genehmigung durch das Landeskirchenamt. 

(2) Die im Bereich der Kirchgemeinde bestehenden kirchlichen Lehen sowie 

kirchlichen Stiftungen und Anstalten haben, unbeschadet der Verwaltungs- 

und Vertretungsbefugnis des Kirchenvorstandes, eigene, von der Kirchge-

meinde unabhängige Rechtsfähigkeit. 

(3) Die Kirchgemeinde wird im Rechtsverkehr durch den Kirchenvorstand 

vertreten. In allen Rechtsstreitigkeiten vor staatlichen Gerichten, insbesondere 

vor der Erhebung einer Klage und vor der Einlegung eines Rechtsmittels, hat 

die Kirchgemeinde die Beratung durch das Regionalkirchenamt in Anspruch 

zu nehmen. 

(4) Die Kirchgemeinde gehört einem Kirchenbezirk an. 

(5) Sie unterliegt im Rahmen der landeskirchlichen Ordnung der Aufsicht des 

Regionalkirchenamtes und des Landeskirchenamtes. Die Aufsicht schließt das 

Recht ein, jederzeit in sämtliche Unterlagen der Kirchgemeinde und der in 

ihrem Bereich bestehenden kirchlichen Lehen sowie kirchlichen Stiftungen, 

Anstalten und Einrichtungen Einsicht zu nehmen. 
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(6) Sie hat Anspruch auf den Dienst der Visitation. Sie ist verpflichtet, ihr Le-

ben und den Dienst ihrer Pfarrer und der anderen Mitarbeiter durch den Super-

intendenten und den Landesbischof visitieren zu lassen. 

 

§ 4 

Begrenzung 

(1) Die Kirchgemeinde umfaßt einen räumlich begrenzten Bereich der Lan-

deskirche, in dem sie ihren Auftrag vornehmlich verwirklicht und in dem sie 

das Evangelium allen Menschen nahebringen soll.  

(2) Die Kirchgemeinde kann im Interesse des kirchlichen Lebens eine Verän-

derung ihrer Grenzen mit benachbarten Kirchgemeinden vereinbaren. Die 

Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch das Landeskirchenamt. Kommt 

eine Vereinbarung nicht zustande, kann das Landeskirchenamt auf Antrag be-

teiligter Kirchgemeinden die Grenzveränderung verordnen. Zuvor sind die 

beteiligten Kirchgemeinden und der Kirchenbezirksvorstand zu hören. Ge-

nehmigungen nach Satz 2 und Verordnungen nach Satz 3 erfolgen durch Ur-

kunde. 

(3) Beschlüsse und Vereinbarungen des Kirchenvorstandes, die die Schaffung 

einer neuen, die Veränderung oder die Aufhebung einer bestehenden Kirch-

gemeinde zum Inhalt haben, bedürfen der Genehmigung durch das Landeskir-

chenamt. Kommt ein Beschluß oder eine Vereinbarung über die Schaffung 

einer neuen, die Veränderung oder die Aufhebung einer bestehenden Kirch-

gemeinde nicht zustande, kann das Landeskirchenamt auf Antrag beteiligter 

Kirchgemeinden die Schaffung, die Veränderung oder die Aufhebung einer 

Kirchgemeinde verordnen. Zuvor sind die beteiligten Kirchgemeinden und der 

Kirchenbezirksvorstand zu hören. Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. 

(4) Im Falle eines kirchlichen Notstandes kann das Landeskirchenamt auch 

ohne einen Antrag beteiligter Kirchgemeinden die Veränderung von Kirchge-

meindegrenzen sowie die Schaffung, die Veränderung oder die Aufhebung 

einer Kirchgemeinde mittels Urkunde verordnen. Zuvor sind die beteiligten 

Kirchgemeinden und der Kirchenbezirksvorstand zu hören. 

(5) Im Zusammenhang mit der Genehmigung von Beschlüssen und Vereinba-

rungen nach Absatz 3 Satz 1 sowie Verordnungen nach Absatz 3 Satz 2 und 

Absatz 4 hat das Landeskirchenamt die im Rahmen dieser Veränderungen 

notwendigen Vermögenszuordnungen einschließlich der Übertragung von 

Grundstücken und Erbbaurechten zu regeln. Werden im Rahmen dieser Ver-

mögenszuordnungen Grundstücke oder Erbbaurechte übertragen, so hat diese 
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Übertragung dingliche Wirkung. Sie wird mit dem In-Kraft-Treten der Anord-

nung des Landeskirchenamtes vollzogen. 

(6) Urkunden über die Schaffung neuer sowie die Änderung oder Aufhebung 

bestehender Kirchgemeinden sind im Amtsblatt der Landeskirche bekannt zu 

machen. Bestandteile dieser Urkunden sind Vermögenszuordnungen nach Ab-

satz 5. Die betroffenen Grundstücke oder Erbbaurechte sind in den Urkunden 

mit Grundbuch- und Katasterbezeichnungen anzugeben. Der Zeitpunkt des In-

Kraft-Tretens der Anordnung über die Vermögensauseinandersetzung muss 

aus der Urkunde hervorgehen. 

(7) Von der Veränderung von Kirchgemeindegrenzen sowie der Schaffung, 

der Veränderung und der Aufhebung von Kirchgemeinden bleiben die im Be-

reich der beteiligten Kirchgemeinden bestehenden kirchlichen Lehen sowie 

kirchlichen Stiftungen und Anstalten (vgl. § 3 Abs. 2) unberührt. Ihre Zuord-

nung zu einer Kirchgemeinde ist bei Veränderungen gemäß den Absätzen 2 

bis 4 mit zu regeln. 

(8) In besonderen Fällen können unabhängig von räumlicher Begrenzung 

Kirchgemeinden für bestimmte Gruppen von Kirchengliedern oder für die 

Kirchenglieder in bestimmten Einrichtungen gebildet werden. Das Nähere 

kann durch ein Kirchengesetz geregelt werden.  

 

§ 5 

Kirchgemeindegliedschaft 

(1) Jeder getaufte Christ evangelisch-lutherischen Bekenntnisses, der im Be-

reich der Kirchgemeinde seinen ständigen Aufenthalt (Wohnsitz oder gewöhn-

licher Aufenthalt) hat, ist Glied der Kirchgemeinde, sofern er nicht erklärt hat, 

der Landeskirche nicht angehören zu wollen oder die Kirchengliedschaft ver-

loren hat.  

Wer Glied der Kirchgemeinde ist, besitzt damit zugleich die Kirchenglied-

schaft in der Landeskirche. 

(2) Das Kirchgemeindeglied hat Anspruch auf den Dienst der Verkündigung 

und Seelsorge in Wort und Sakrament und hat Anteil an den kirchlichen Ein-

richtungen. Es ist dabei an seine Kirchgemeinde und deren Pfarrer gewiesen 

(vgl. aber § 9). 

(3) Von dem Kirchgemeindeglied wird erwartet, daß es als Christ lebt und sich 

am kirchlichen Leben beteiligt. Es hat die Aufgaben, seinen Herrn zu bezeu-

gen und seinem Nächsten zu dienen. Es ist verpflichtet, seinen Anteil an den 



1.3.1 KirchgemeindeO 

8 Rechtssammlung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

Lasten der Kirchgemeinde und der Landeskirche insbesondere durch Entrich-

tung von Kirchensteuern zu tragen. 

(4) Die Erfüllung der Pflicht zur Entrichtung von Kirchensteuern ist Voraus-

setzung für die Übernahme kirchlicher Ämter. 

 

§ 6 

Erwerb der Kirchgemeindegliedschaft 

Die Kirchgemeindegliedschaft erwerben 

a) Ungetaufte durch die Taufe entsprechend der in der Landeskirche gelten-

den Taufordnung, 

b) Getaufte, die die Kirchengliedschaft verloren haben, durch Wiederauf-

nahme, 

c) Personen, die eine von der Landeskirche als christlich anerkannte Taufe 

empfangen haben und einer anderen christlichen Kirche oder Religions-

gemeinschaft nicht mehr angehören, durch Aufnahme, 

d) Christen, die einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören 

und die eine von der Landeskirche als christlich anerkannte Taufe emp-

fangen haben, durch Übertritt, 

e) Glieder einer anderen evangelischen Kirche durch ständigen Aufenthalt 

im Bereich der Kirchgemeinde (Zuzug), sofern sie nicht erklären, der 

Landeskirche nicht angehören zu wollen, 

f) Glieder einer anderen Kirchgemeinde der Landeskirche durch ständigen 

Aufenthalt im Bereich der Kirchgemeinde (Zuzug) oder durch Überwei-

sung gemäß § 9 Absatz 1. 

 

§ 7 

Beendigung und Verlust der Kirchgemeindegliedschaft, 

Verwirkung der Rechte und Pflichten aus der Kirchgemeindegliedschaft 

(1) Die Kirchgemeindegliedschaft endet durch Beendigung des ständigen Auf-

enthaltes im Bereich der Kirchgemeinde (Wegzug) oder durch Umgemein-

dung gemäß § 9 Absatz 1. Endet die Kirchgemeindegliedschaft durch Wegzug 

und nimmt das Kirchgemeindeglied seinen ständigen Aufenthalt außerhalb des 

Gebietes der Landeskirche, so wird zugleich die Kirchengliedschaft in der 

Landeskirche beendet. 



KirchgemeindeO 1.3.1 

Rechtssammlung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 9 

(2) Die Kirchgemeindegliedschaft wird aufgehoben durch nach geltendem 

Recht vollzogenen Übertritt zu einer anderen christlichen Kirche oder Religi-

onsgemeinschaft. 

(3) Die Kirchgemeindegliedschaft geht verloren durch nach staatlichem Recht 

vollzogenen Kirchenaustritt. 

(4) Die Rechte und Pflichten eines Kirchgemeindegliedes verwirkt derjenige, 

von dem festgestellt wird, daß er sich durch sein Verhalten von der Landeskir-

che getrennt hat. 

(5) Die Feststellung nach Absatz 4 trifft das Landeskirchenamt auf Antrag des 

Kirchenvorstandes, der zusammen mit einer Stellungnahme des Regionalkir-

chenamtes vorzulegen ist.  

(6) Durch den Verlust der Kirchgemeindegliedschaft nach Absatz 3 oder durch 

die Verwirkung der Rechte und Pflichten aus der Kirchgemeindegliedschaft 

erlöschen nicht die in der Taufe zugesprochene Verheißung Jesu Christi und 

der durch die Taufe begründete Anspruch. Die Kirchgemeinde bleibt auch den 

von ihr geschiedenen Gliedern gegenüber an den in § 1 Absatz 5 beschriebe-

nen Auftrag gebunden. 

 

§ 8 

Kirchgemeindegliedschaft von Pfarrern und anderen Mitarbeitern  

(1) Ein Pfarrer, der ausnahmsweise nicht im Bereich der Kirchgemeinde 

wohnt, in der er dauernd tätig ist, ist mit seinem Ehepartner und den zu seinem 

Haushalt gehörenden Kindern, soweit sie der Landeskirche angehören, Glied 

dieser Kirchgemeinde. Ist der Pfarrer in mehreren Kirchgemeinden dauernd 

tätig, ohne in einer dieser Kirchgemeinden zu wohnen, so hat er schriftlich zu 

erklären, welcher von ihnen er mit seinem Ehepartner und den zu seinem 

Haushalt gehörenden Kindern angehören will.  

(2) Mitarbeiter der Kirchgemeinde, die nicht im Bereich dieser Kirchgemeinde 

wohnen, können durch schriftliche Erklärung gegenüber den Kirchenvorstän-

den der beteiligten Kirchgemeinden ohne weiteres für sich, ihren Ehepartner 

und die zu ihrem Haushalt gehörenden Kinder, soweit sie der Landeskirche 

angehören, die Gliedschaft in der Kirchgemeinde erwerben, in der sie dauernd 

tätig sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
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§ 9 

Ausnahmen von der Bindung an die zuständige Kirchgemeinde 

(1) Will ein Kirchgemeindeglied einer anderen Kirchgemeinde der Landeskir-

che als der seines ständigen Aufenthaltes angehören, so hat es einen begründe-

ten Antrag an den Kirchenvorstand der aufnehmenden Kirchgemeinde zu rich-

ten. Der Kirchenvorstand der aufnehmenden Kirchgemeinde informiert den 

Kirchenvorstand der abgebenden Kirchgemeinde unverzüglich über den An-

tragseingang. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, wenn eine erkennbare kirchliche Bindung  

des Kirchgemeindegliedes zu der aufnehmenden Kirchgemeinde besteht und 

die räumliche Entfernung einer regelmäßigen Teilnahme am Leben der auf-

nehmenden Kirchgemeinde nicht entgegensteht. 

(3) Die Entscheidung ist dem Kirchgemeindeglied und dem Kirchenvorstand 

der abgebenden Kirchgemeinde schriftlich bekannt zu geben. Gegen die ge-

troffene Entscheidung können das Kirchgemeindeglied und die abgebende 

Kirchgemeinde binnen eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich und be-

gründet Widerspruch erheben. Das Widerspruchsverfahren richtet sich nach 

dem Kirchlichen Verwaltungsgerichtsgesetz. 

(4) Soll die Kirchgemeindegliedschaft durch Taufe, Wiederaufnahme, Auf-

nahme oder Übertritt (vgl. § 6 Buchst. a bis d) erworben werden und will das 

künftige Kirchgemeindeglied einer anderen Kirchgemeinde als der seines 

ständigen Aufenthaltes angehören, so gilt bei Vorliegen der in Absatz 2 ge-

nannten Voraussetzungen mit dem Erwerb der Kirchgemeindegliedschaft in 

der aufnehmenden Kirchgemeinde die Umgemeindung als vollzogen. Der Kir-

chenvorstand der Kirchgemeinde des ständigen Aufenthaltes ist zuvor zu hö-

ren. 

(5) Aus ernsthaften Gründen kann ein Kirchgemeindeglied für einzelne Amts-

handlungen den Dienst eines anderen Pfarrers als des an sich zuständigen in 

Anspruch nehmen. Es hat sich jedoch dafür zuvor bei dem zuständigen Pfarrer 

abzumelden. Im Ausnahmefall kann auch der Pfarrer, der die Amtshandlung 

vollziehen soll, die Abmeldung des Kirchgemeindegliedes bei dem zuständi-

gen Pfarrer vornehmen. Soll der Dienst eines anderen Pfarrers derselben 

Kirchgemeinde in Anspruch genommen werden, bedarf es keiner Abmeldung 

bei dem zuständigen Pfarrer (vgl. aber § 32 Absatz 6). 
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§ 10 

Verbindungen von Kirchgemeinden 

(1) Das Landeskirchenamt kann einen Pfarrer zur Dienstleistung in einer ande-

ren Kirchgemeinde abordnen. Dabei hat es Festlegungen über die rechtliche 

Stellung des Pfarrers im Kirchenvorstand der anderen Kirchgemeinde zu tref-

fen.  

(2) Kirchgemeinden können durch Vereinbarung Schwesterkirchverhältnisse 

begründen und bestehende Schwesterkirchverhältnisse verändern. Entspre-

chende Vereinbarungen sollen sich an die in § 39 aufgestellten Grundsätze 

halten und bedürfen der Genehmigung durch das Landeskirchenamt. Das Nä-

here regelt ein Kirchengesetz. Urkunden über die Bildung und Veränderung 

von Schwesterkirchverhältnissen sind im Amtsblatt der Landeskirche bekannt 

zu machen. 

(3) Kirchgemeinden können sich zu Kirchspielen und Kirchgemeindebünden 

zusammenschließen. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

(4) Zum Zwecke gemeinschaftlicher Erfüllung von Verwaltungsaufgaben 

können sich Kirchgemeinden zu Kirchgemeindeverbänden zusammenschlie-

ßen. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 

§ 10a 

Regionale Zusammenarbeit 

(1) Kirchgemeinden, Kirchgemeindebünde, Kirchspiele und Schwesterkirch-

verhältnisse gehören einer vom Kirchenbezirk gebildeten Region an. Bei der 

Bildung von Regionen sollen geschichtliche, landschaftlich-sozialräumliche 

und kirchgemeindliche Zusammengehörigkeit sowie die Perspektiven der 

Struktur- und Stellenplanung berücksichtigt werden. Regionen sind rechtlich 

unselbstständige Planungs- und Gestaltungsräume, in denen sich die Zusam-

menarbeit von Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen über Kirchgemeinde-, 

Kirchspiel-, Orts- und Stadtteilgrenzen hinweg vollziehen soll. Dienst- und 

Beschäftigungsverhältnisse können durch eine Region nicht begründet oder 

übernommen werden. 

(2) Die Kirchgemeinden, Kirchgemeindebünde, Kirchspiele, Schwesterkirch-

verhältnisse und Kirchenbezirke sollen bei der regionalen Planung der Zu-

sammenarbeit die Perspektiven der langfristigen Struktur-, Stellen- und Ge-

meindegliederentwicklung berücksichtigen. In einer Region sollen in Überein-

stimmung mit den von der Kirchenleitung vorgegebenen Grundsätzen der 

Struktur- und Stellenplanung und der Regionalplanung des Kirchenbezirks 
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nicht weniger als drei volle Gemeindepfarrstellen für mindestens 10 Jahre er-

halten bleiben können. Eine Kirchgemeinde, ein Kirchgemeindebund, ein 

Kirchspiel oder ein Schwesterkirchverhältnis soll perspektivisch für sich eine 

Region abbilden und den vorstehenden Kriterien entsprechen. 

 

§ 11 

Beteiligung an anderen kirchlichen Einrichtungen 

(1) Die Kirchgemeinde kann sich im Interesse des kirchlichen Lebens an Ein-

richtungen anderer Kirchgemeinden, des Kirchenbezirkes, der Landeskirche 

oder anderer kirchlicher Rechtsträger beteiligen. Vereinbarungen hierüber be-

dürfen der Genehmigung durch das Regionalkirchenamt. 

(2) Will die Kirchgemeinde die Beteiligung an Einrichtungen anderer Kirch-

gemeinden, des Kirchenbezirkes, der Landeskirche oder anderer kirchlicher 

Rechtsträger rückgängig machen, so bedarf dies der Genehmigung durch das 

Regionalkirchenamt. 

(3) Um die Kirchgemeinde von Aufgaben zu entlasten oder um die Erfüllung 

ihrer Aufgaben sicherzustellen, kann das Landeskirchenamt die Beteiligung 

der Kirchgemeinde an Einrichtungen anderer Kirchgemeinden, des Kirchen-

bezirkes, der Landeskirche oder anderer kirchlicher Rechtsträger verordnen. 

Aus denselben Gründen kann das Landeskirchenamt auch die Beteiligung der 

Kirchgemeinde an anderen kirchlichen Einrichtungen rückgängig machen. Der 

Kirchenvorstand ist zuvor zu hören.  

 

II. 

Organisation und Verwaltung der Kirchgemeinde 

1. Kirchenvorstand  

§ 12 

Auftrag und rechtliche Stellung  

(1) Der Kirchenvorstand leitet die Kirchgemeinde und wacht darüber, daß sie 

ihren Auftrag wahrnimmt (vgl. aber auch § 32 Absatz 1). 

(2) Der Kirchenvorstand sorgt dafür, daß die Kirchgemeinde ihre Aufgaben 

erfüllt, ihren Verpflichtungen nachkommt und die ihr zustehenden Rechte 

wahrt. Er kann einzelne Aufgaben einem oder mehreren seiner Mitglieder oder 

einem Ausschuß zur Beratung oder zur Erledigung übertragen. 
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(3) Im Rahmen der landeskirchlichen Ordnung entscheidet der Kirchenvor-

stand in allen Fragen des kirchgemeindlichen Lebens. Er hat die rechtliche 

Vertretung der Kirchgemeinde (vgl. § 3 Absatz 3). 

 

§ 13 

Aufgaben 

(1) Der Kirchenvorstand trägt Verantwortung für geistliche Aufgaben im Be-

reich der Kirchgemeinde. Er hat insbesondere 

a) auf die regelmäßige Durchführung und würdige Gestaltung der Gottes-

dienste und Veranstaltungen zu achten sowie die Gestaltung von Festen 

und Feiertagen zu fördern, 

b) bewährte Formen der Gemeindearbeit zu pflegen, nach neuen Formen 

kirchlicher Gemeinschaft und nach situationsbezogenen Arbeitsformen zu 

suchen sowie die Ökumene vor Ort zu stärken, 

c) die Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützten und dabei auf die regelmä-

ßige Durchführung der christlichen Unterweisung zu achten, 

d) die aus dem missionarischen Auftrag erwachsenden Aufgaben zu entde-

cken und wahrzunehmen,  

e) die diakonische Arbeit der Kirchgemeinde zu fördern und situationsge-

rechte Formen diakonischer Arbeit anzuregen, 

f) die Kirchenmusik, besonders den Gemeindegesang, sowie die in Bezie-

hung zum christlichen Glauben stehende Kunst zu pflegen. 

(2) Der Kirchenvorstand trägt Verantwortung für Rechtssetzung, Dienstauf-

sicht, Verwaltung und Wahlen im Bereich der Kirchgemeinde. 

Er hat insbesondere 

a) kirchliche Ortsgesetze einschließlich Gebührenordnungen im Rahmen der 

landeskirchlichen Ordnung für Angelegenheiten der Kirchgemeinde zu er-

lassen und durchzuführen (vgl. § 2 Absätze 2 und 3; § 43), 

b) die Dienstaufsicht über die Mitarbeiter der Kirchgemeinde zu führen; die 

unmittelbare Dienstaufsicht nimmt der Pfarramtsleiter im Auftrag des Kir-

chenvorstandes wahr, 

c) im Rahmen des Stellenbesetzungsrechts Mitarbeiter zu wählen, anzustel-

len, Dienstanweisungen für sie aufzustellen (vgl. § 31 Absatz 4) sowie 

über die Errichtung der Stellen für Mitarbeiter und die Einrichtung neuer 

kirchlicher Dienste Beschluß zu fassen, 
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d) sich regelmäßig über die Tätigkeit der Mitarbeiter zu informieren (vgl. 

§ 15 Absatz 1 Sätze 2 und 3) und sich um die Weiterbildung der Mitarbei-

ter zu bemühen, 

e) bei der Übertragung von Pfarrstellen im Rahmen der Bestimmungen des 

Pfarrstellenübertragungsgesetzes mitzuwirken, 

f) über den Erwerb, die Belastung, die Abgabe zur Nutzung oder die Veräu-

ßerung von kirchlichen Grundstücken zu beschließen und die in landes-

kirchlichen Vorschriften vorgesehenen Genehmigungspflichten zu beach-

ten, 

g) die Kirche, die anderen kirchlichen Gebäude und baulichen Anlagen so-

wie das kirchliche Kunst- und Kulturgut zu verwalten und für deren Pflege 

und Erhaltung Sorge zu tragen; er hat über alle Baumaßnahmen zu bera-

ten, zu beschließen und die dafür nach der Kirchlichen Bauordnung erfor-

derlichen Genehmigungen einzuholen, 

h) für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Kirche, der anderen kirchli-

chen Gebäude und baulichen Anlagen zu sorgen; der Gebrauch der Kirche 

und der regelmäßig zur Durchführung von Gottesdiensten genutzten kirch-

lichen Gebäude und Räume zu Handlungen, die nicht zum Gottesdienst 

oder zum sonstigen kirchlichen Leben der Kirchgemeinde gehören, sowie 

ihre Überlassung an andere Kirchen oder Religionsgemeinschaften, andere 

Rechtsträger oder Personen, bedürfen der vorherigen Genehmigung durch 

das Regionalkirchenamt, 

i) den kirchlichen Friedhof zu pflegen und zu verwalten, über die Belegung 

des Friedhofs zu beschließen, die Grabstätten zu verleihen, die Grabmäler 

zu genehmigen sowie die kirchliche Friedhofsordnung als Ortsgesetz im 

Rahmen der landeskirchlichen Richtlinien aufzustellen und für ihre Ein-

haltung zu sorgen, 

j) die Finanzen einschließlich des Vermögens der Kirchgemeinde zu verwal-

ten, die Aufsicht über die Kassen- und Rechnungsführung der Kirchge-

meinde auszuüben, über den Haushaltplan, die kirchlichen Rechnungen 

und die Ausgaben, die den Haushaltplan überschreiten, Beschluß zu fassen 

sowie Kirchensteuern und Gebühren zu erheben (vgl. §§ 38 bis 46), 

k) das Kirchenlehen, das Kirchenärar und die geistlichen Lehen zu verwalten 

und rechtlich zu vertreten (vgl. § 40), 

l) die für die Kirchenbezirkssynode und für die Landessynode erforderlichen 

Wahlen durchzuführen. 
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§ 14 

Bildung und Zusammensetzung 

(1) In jeder Kirchgemeinde ist durch Wahl und Berufung ein Kirchenvorstand 

zu bilden. Der Kirchenvorstand besteht aus den gewählten und den berufenen 

Kirchenvorstehern, die Laien sein müssen, sowie den Pfarrern der Kirchge-

meinde oder ihren ständigen Vertretern. Als ständige Vertreter gelten auch 

Pfarrer, die gemäß § 10 Abs. 1 zur Dienstleistung in eine andere Kirchge-

meinde abgeordnet worden sind, soweit das Landeskirchenamt keine anderen 

Festlegungen getroffen hat. 

(2) Die Zusammensetzung des Kirchenvorstandes wird durch Ortsgesetz be-

stimmt. Sind Christen sorbischer Nationalität Glieder der Kirchgemeinde, so 

soll durch das Ortsgesetz sichergestellt werden, daß ein Sorbe Mitglied des 

Kirchenvorstandes ist. 

(3) Das Nähere über die Bildung und Zusammensetzung des Kirchenvorstan-

des regelt ein Kirchengesetz. 

 

§ 15 

Beteiligung anderer Personen an der Arbeit des Kirchenvorstandes 

(1) In der Kirchgemeinde tätige Pfarrer im Ruhestand, die vom Landeskir-

chenamt als Altersvikare eingesetzt sind, nehmen an den Sitzungen des Kir-

chenvorstandes beratend teil. Mitarbeiter der Kirchgemeinde sind zu den Sit-

zungen des Kirchenvorstandes hinzuzuziehen, soweit Fragen ihres Aufgaben-

gebietes Gegenstand der Beratung sind. Mindestens einmal jährlich muss jeder 

Mitarbeiter der Kirchgemeinde zur Teilnahme an einer Kirchenvorstandssit-

zung zwecks Besprechung seines Aufgabenbereiches eingeladen werden. 

Satz 3 gilt entsprechend für im Bereich der Kirchgemeinde tätige Pfarrer in 

besonderen Seelsorgediensten. 

(2) Synodale, die nicht dem Kirchenvorstand ihrer Kirchgemeinde angehören, 

können an den Sitzungen des Kirchenvorstandes ihrer Kirchgemeinde teil-

nehmen. Sie sind einzuladen. 

(3) Sind Fragen Beratungsgegenstand, deren Beantwortung eine besondere 

Sachkunde voraussetzt, können auch andere Berater zur Behandlung eines 

solchen Beratungsgegenstandes zugezogen werden. Dies gilt insbesondere 

auch für ehemalige Kirchenvorsteher, die aus Altersgründen aus dem Kir-

chenvorstand ausgeschieden sind. 
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(4) Personen, die gemäß den Absätzen 1 bis 3 an der Arbeit des Kirchenvor-

standes beteiligt sind, nehmen an den Sitzungen des Kirchenvorstandes mit 

Rederecht, aber ohne Stimmrecht teil. 

 

§ 16 

Vorsitz, Geschäftsführung und Vertretung im Rechtsverkehr 

(1) Nach jeder Neubildung des Kirchenvorstandes sowie nach jedem Aus-

scheiden des bisherigen Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden aus 

dem Amt sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter neu zu wählen. Wieder-

wahl ist zulässig. Wird ein Pfarrer zum Vorsitzenden gewählt, so muß sein 

Stellvertreter ein Kirchenvorsteher sein. Wird ein Kirchenvorsteher Vorsitzen-

der, so hat sein Stellvertreter ein Pfarrer zu sein. Satz 1 gilt auch für jeden Fall, 

in dem ein Pfarrer mit der Hauptvertretung zur vikarischen Verwaltung einer 

Pfarrstelle in der Kirchgemeinde beauftragt wird. Der Pfarrer ist verpflichtet, 

eine auf ihn fallende Wahl zum Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsit-

zenden anzunehmen. 

(2) Dem Vorsitzenden obliegt die Geschäftsführung des Kirchenvorstandes. 

Wenn er die Geschäftsführung nicht selbst ausübt, ist sie dem stellvertretenden 

Vorsitzenden zu übertragen (vgl. auch § 12 Absatz 2 Satz 2). 

(3) Der Vorsitzende hat die Ausführung der Beschlüsse des Kirchenvorstandes 

zu kontrollieren. 

(4) Dem Vorsitzenden obliegt die dem Kirchenvorstand zustehende Vertretung 

der Kirchgemeinde. Soweit er die Vertretung nicht selbst ausübt, nimmt sie 

der stellvertretende Vorsitzende wahr. Dies gilt auch für die Vertretung der 

Kirchgemeinde nach außen, soweit diese nicht vom Kirchenvorstand dem 

Pfarramtsleiter übertragen wurde. 

(5) Die Vertretung kann im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden nach Maß-

gabe eines Beschlusses des Kirchenvorstandes durch schriftlich zu erteilende 

Vollmacht, die den Formerfordernissen des Absatzes 6 Satz 1 entsprechen 

muss, delegiert werden. Dies gilt auch, wenn Erklärungen in elektronischer 

Form abgegeben werden. Die Beschränkungen von Absatz 6 Satz 1 gelten 

nicht für nach Satz 1 Bevollmächtigte. Soweit es sich um Grundstücksgeschäf-

te handelt, bedarf es einer gesonderten Vollmacht (Aktorium) und der Bestel-

lung eines Aktors (vgl. § 40). 

(6) Rechtsverbindliche Erklärungen für die Kirchgemeinde, das Kirchenlehen, 

das Kirchenärar und die geistlichen Lehen (vgl. § 40) bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit der Schriftform mit Siegel und der eigenhändigen Unterschrift des 
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Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden und eines weiteren Mit-

gliedes des Kirchenvorstandes. Dies gilt auch für kirchliche Ortsgesetze. 

(7) Ist die Legitimation der Mitglieder des Kirchenvorstandes erforderlich, hat 

dies durch ein vom Regionalkirchenamt oder Grundstücksamt auszustellendes 

Zeugnis zu erfolgen. 

 

§ 17 

Sitzungen 

(1) Der Kirchenvorstand wird nach Bedarf von seinem Vorsitzenden einberu-

fen, jedoch in der Regel monatlich einmal. Der Vorsitzende ist zur Einberu-

fung des Kirchenvorstandes verpflichtet, wenn sein Stellvertreter oder von den 

übrigen Mitgliedern ein Drittel es verlangen. Der Superintendent, das Regio-

nalkirchenamt oder das Landeskirchenamt können eine Einberufung des Kir-

chenvorstandes verlangen oder ihn selber einberufen. 

(2) Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden in Zusammenarbeit mit dem 

stellvertretenden Vorsitzenden vorbereitet. 

(3) Die Sitzungen des Kirchenvorstandes sind nichtöffentlich. 

(4) Die Leitung der Sitzungen kann vom Vorsitzenden im Wechsel seinem 

Stellvertreter oder auch anderen Mitgliedern des Kirchenvorstandes übertra-

gen werden. Wird der Kirchenvorstand gemäß Absatz 1 Satz 3 einberufen, so 

kann auch der Superintendent oder der Vertreter des Regionalkirchenamtes 

oder des Landeskirchenamtes die Leitung der Sitzung übernehmen. 

(5) Sitzungen können auch im Wege der elektronischen Kommunikation ohne 

Anwesenheit einzelner oder aller Personen am Sitzungsort als hybride oder 

virtuelle Sitzung durchgeführt werden. Die Teilnahme im Wege der elektroni-

schen Kommunikation ist der Anwesenheit am Sitzungsort gleichgestellt. Bei 

der Einladung ist darauf hinzuweisen, wie die Beteiligungsrechte ausgeübt 

werden können. 

 

§ 18 

Beschlußfassung 

(1) Der Kirchenvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 

gesetzlichen Mitglieder anwesend ist. Beschlussfassungen im Umlaufverfah-

ren sind mit Zustimmung der gesetzlichen Mitglieder zulässig. Ein gültiger 

Beschluß kommt zustande, wenn mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti-

gen Stimmen für den Antrag oder die Vorlage abgegeben wird (Stimmen-
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mehrheit), soweit nicht in kirchengesetzlichen Bestimmungen andere Festle-

gungen getroffen werden. Stimmenthaltungen gelten als abgegebene gültige 

Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag oder die Vorlage als abge-

lehnt. 

(2) Bei Wahlen gilt als gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-

tigen Stimmen erhalten hat (Stimmenmehrheit). Stimmenthaltungen gelten als 

abgegebene gültige Stimmen. Wird die Mehrheit gemäß Satz 1 nicht erreicht, 

so findet ein zweiter Wahlgang statt. In ihm ist gewählt, wer die meisten 

Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzen-

den zu ziehende Los. Ist nur ein Kandidat vorgeschlagen, so findet nur ein 

Wahlgang statt, für den die Sätze 1 und 2 gelten. Für die Wahl eines Pfarrers 

gelten die Bestimmungen des Pfarrstellenübertragungsgesetzes. 

(3) Werden durch einen Beratungsgegenstand die persönlichen nichtamtlichen 

Rechte oder Verbindlichkeiten einzelner Mitglieder des Kirchenvorstandes 

oder naher Angehöriger von ihnen berührt, so haben sich diese Mitglieder der 

Teilnahme an der Beschlußfassung und, wenn im gegebenen Fall nicht aus-

drücklich das Gegenteil beschlossen wird, auch an der Beratung zu enthalten. 

Sie sind aber bei der Beurteilung der Beschlußfähigkeit des Kirchenvorstandes 

mit zu zählen. 

(4) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstan-

des sind verpflichtet, Kirchenvorstandsbeschlüssen, die sie für rechtswidrig 

halten, zu widersprechen. Beide haben das Recht des Widerspruches gegen 

Beschlüsse, die sie für das Wohl der Kirchgemeinde nachteilig finden. Der 

Widerspruch muß unverzüglich, spätestens jedoch binnen drei Tagen nach 

Beschlußfassung, gegenüber den Mitgliedern des Kirchenvorstandes ausge-

sprochen werden. Er hat aufschiebende Wirkung. Über die Angelegenheit ist 

in der nächsten Sitzung des Kirchenvorstandes oder, bei Eilbedürftigkeit, in 

einer eigens dafür anberaumten Sitzung erneut zu beraten und zu beschließen. 

Ist nach Auffassung des Widerspruchsführers auch der neue Beschluß rechts-

widrig, so hat er ihm erneut zu widersprechen und die Angelegenheit unver-

züglich dem Regionalkirchenamt vorzulegen. Dieses entscheidet über den Wi-

derspruch endgültig.  

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Kirchenvorstandes sind Nie-

derschriften anzufertigen und dauernd aufzubewahren. 

(6) Der Kirchenvorstand kann seine Geschäftsführung durch eine von ihm 

aufzustellende Geschäftsordnung regeln. In dieser können auch Bestimmun-

gen über die Veröffentlichung der Beschlüsse und die Verkündung der Ortsge-

setze vorgesehen werden. 
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§ 19 

Ausschüsse 

(1) Zur Vorbereitung seiner Entschließungen oder zur Erledigung bestimmter 

Aufgaben kann der Kirchenvorstand aus seiner Mitte und durch Zuwahl ande-

rer geeigneter Gemeindeglieder Ausschüsse bilden, deren Zahl, Zusammen-

setzung und Zuständigkeiten in der Regel durch Ortsgesetz festzustellen sind. 

Alle Ausschußmitglieder sind in dem Ausschuß, dem sie angehören, stimmbe-

rechtigt. Das Recht, Beschlüsse zu fassen, die der Kirchgemeinde Verpflich-

tungen auferlegen, darf Ausschüssen nicht übertragen werden. Die Ausschüsse 

haben über ihre Arbeit und ihre Beschlüsse dem Kirchenvorstand Bericht zu 

erstatten.  

(2) Ausschüsse nach Maßgabe von Absatz 1 können auch für einzelne Ortstei-

le der Kirchgemeinde gebildet werden (Ortsausschüsse). Aufgabe der Ortsaus-

schüsse ist es insbesondere, sich für die Erfüllung der in § 13 Abs. 1 genann-

ten Aufgaben  und die Erhaltung der kirchlichen Gebäude im Ortsteil einzu-

setzen und im Ortsteil gelegene Einrichtungen der Kirchgemeinde zu unter-

stützen und zu fördern. Der Ortsausschuss entscheidet in eigener Verantwor-

tung über die Verwendung der dem Ortsteil vom Kirchenvorstand für diese 

Aufgaben zur Verfügung gestellten Mittel. 

(3) Jeder Ausschuß wählt einen Vorsitzenden. Dieser lädt im Einvernehmen 

mit dem Vorsitzenden des Kirchenvorstandes zu den Ausschußsitzungen ein. 

§ 17 Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend. Der Vorsitzende des Kirchenvorstan-

des und sein Stellvertreter sind berechtigt, an den Ausschußsitzungen teilzu-

nehmen und Ausschußbeschlüsse, die sie für bedenklich halten, dem Kirchen-

vorstand zur Entschließung vorzulegen. Bis zur Entscheidung des Kirchenvor-

standes muß die Ausführung der Ausschußbeschlüsse unterbleiben. 

(4) Beschlussfassungen im Umlaufverfahren sind mit Zustimmung aller Mit-

glieder nach Absatz 1 Satz 1 zulässig. Sitzungen können auch im Wege der 

elektronischen Kommunikation durchgeführt werden, § 17 Absatz 5 gilt ent-

sprechend. 

 

§ 20 

Recht der Mitarbeiter auf Anhörung 

Jeder Mitarbeiter der Kirchgemeinde hat das Recht, persönliche und dienstli-

che Anliegen, die nicht im Gespräch mit dem Pfarramtsleiter, dem Vorsitzen-

den des Kirchenvorstandes oder seinem Stellvertreter haben bereinigt werden 



1.3.1 KirchgemeindeO 

20 Rechtssammlung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 

können, im Kirchenvorstand oder in dem dafür zuständigen Ausschuß selbst 

zu vertreten. Auch ehrenamtlich für die Kirchgemeinde tätigen Kirchgemein-

degliedern steht das Recht zu, Anliegen, die sich aus ihrer ehrenamtlichen Tä-

tigkeit ergeben, in einer Sitzung des Kirchenvorstandes oder in einer solchen 

des dafür zuständigen Ausschusses persönlich vorzutragen. Beschlüsse auf 

Grund solcher gemeinsamen Beratungen werden in Abwesenheit des betref-

fenden Mitarbeiters gefaßt. 

 

§ 21 

(weggefallen) 

 

§ 22 

Auflösung des Kirchenvorstandes 

Wenn der Kirchenvorstand seine Pflichten gröblich vernachlässigt oder ver-

letzt oder wenn mehr als die Hälfte der Kirchenvorsteher ihr Amt niederlegt, 

so soll der Kirchenvorstand vom Landeskirchenamt aufgelöst und die Bildung 

eines neuen Kirchenvorstandes angeordnet werden. Zuvor sind der oder die 

Pfarrer und die Kirchenvorsteher sowie der Kirchenbezirksvorstand zu hören. 

Bis zur Amtseinführung der neuen Kirchenvorsteher nimmt das Regionalkir-

chenamt die Rechte und Pflichten des Kirchenvorstandes wahr. 

 

§ 23 

(weggefallen) 

 

2. Verwaltungsentscheidungen des Pfarrers 

§ 24 

(1) Dem Pfarrer obliegen die Verwaltungsentscheidungen, die in den gelten-

den landeskirchlichen Bestimmungen dem Pfarrer, dem Pfarramt oder dem 

Pfarramtsleiter zugewiesen sind.  

(2) Sind in einer Kirchgemeinde mehrere Pfarrer tätig, so obliegt die Pfarr-

amtsleitung dem Pfarrer, mit dessen Pfarrstelle sie verbunden ist. Sie wird ihm 

zugleich mit der Pfarrstelle durch das Landeskirchenamt übertragen. 
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3. Kirchgemeindeverwaltung 

§ 25 

(1) Die Verwaltung aller Angelegenheiten der Kirchgemeinde und der im Be-

reich der Kirchgemeinde bestehenden kirchlichen Lehen sowie der der Kirch-

gemeinde zugeordneten kirchlichen Stiftungen und Anstalten führt entspre-

chend den Beschlüssen des Kirchenvorstandes die Kirchgemeindeverwaltung. 

Sie erledigt auch Verwaltungsarbeiten, die sich aus den Aufgaben des Pfarrers 

(vgl. § 32 Absatz 1) ergeben. 

(2) Leiter der Kirchgemeindeverwaltung ist der Pfarramtsleiter. Sind keine 

anderen Mitarbeiter vorhanden, hat er die Aufgaben der Kirchgemeindever-

waltung wahrzunehmen. 

(3) Die Kirchgemeindeverwaltung hat 

a) das Gemeindegliederverzeichnis zu führen, 

b) das Akten- und Archivwesen der Kirchgemeinde zu führen, 

c) unbeschadet der besonderen Verantwortung des Kirchenbuchführers eine 

ordnungsgemäße Führung der Kirchenbücher zu gewährleisten, 

d) das Besitzstandsverzeichnis (vgl. § 41 Abs. 5) und das Inventarverzeichnis 

(vgl. § 41 Abs. 6) zu führen, 

e) die Ortskirchensteuer (Kirchgeld) ordnungsgemäß festzusetzen und einzu-

heben,  

f) unbeschadet der besonderen Verantwortung des Kirchkassierers für die 

ordnungsgemäße Führung des Kassen- und Rechnungswesens der Kirch-

gemeinde sowie für die Verwaltung des Vermögens der Kirchgemeinde, 

des Kirchenlehens, des Kirchenärars sowie der geistlichen Lehen zu sor-

gen, 

g) gemäß den Beschlüssen des Kirchenvorstandes die nötigen Maßnahmen 

zur Instandhaltung und Instandsetzung kirchlicher Gebäude zu veranlassen 

sowie Miet-, Pacht-, Erbbaurechts- und sonstige Verträge über kirchliche 

Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten vorzubereiten und zu be-

treuen, 

h) für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtungen der Kirchgemeinde 

zu sorgen. 
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4. Kirchgemeindeversammlung 

§ 26 

(1) Um alle Kirchgemeindeglieder an der Erfüllung der Aufgaben der Kirch-

gemeinde zu beteiligen, sind Kirchgemeindeversammlungen abzuhalten. 

(2) Zur Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung sind alle Kirchgemein-

deglieder berechtigt. 

(3) Die Kirchgemeindeversammlung wird in regelmäßigen Abständen vom 

Kirchenvorstand einberufen und von seinem Vorsitzenden oder stellvertreten-

den Vorsitzenden geleitet. Einmal jährlich soll der Kirchenvorstand vor der 

Kirchgemeindeversammlung Rechenschaft über seine Tätigkeit ablegen. An 

den Bericht soll sich eine Aussprache anschließen.  

(4) Kirchgemeindeversammlungen können auch zur Beratung über einzelne 

Angelegenheiten der Kirchgemeinde einberufen werden. Das Einberufungs-

recht steht auch dem Regionalkirchenamt und dem Landeskirchenamt zu. De-

ren Vertreter können die Leitung der Kirchgemeindeversammlung überneh-

men. 

 

III. 

Ämter und Dienste in der Kirchgemeinde  

§ 27 

Ämter und Dienste 

(1) Alle Ämter und Dienste in der Kirchgemeinde dienen unmittelbar oder 

mittelbar der Verkündigung des Evangeliums. 

(2) Ämter und Dienste werden ehrenamtlich, nebenamtlich oder hauptamtlich 

wahrgenommen. 

(3) Die Ämter und Dienste in der Kirchgemeinde umfassen auch Aufgaben, 

die sich aus der geordneten Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden 

ergeben. 

 

§ 28 

Kirchgemeindeglieder 

Alle Kirchgemeindeglieder sind berufen, durch Wort und Tat das Evangelium 

allen Menschen zu bezeugen. Dazu gehört, daß sie nach den ihnen verliehenen 
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Gaben und nach den Erfordernissen und Möglichkeiten der Kirchgemeinde 

Ämter und Dienste wahrnehmen. Dafür sollen sie zugerüstet werden. 

 

§ 29 

Ehrenamtliche Mitarbeiter, Dienstgruppen 

(1) In der Kirchgemeinde werden vielerlei Dienste ehrenamtlich wahrgenom-

men. Insbesondere finden sich Kirchgemeindeglieder zu den verschiedensten 

Dienstgruppen zusammen, um auf diese Weise mitzuhelfen, daß der Auftrag 

der Kirchgemeinde erfüllt werden kann.  

(2) Der Kirchenvorstand hat solche Dienste zu fördern und die Arbeitsformen 

der Dienstgruppen entsprechend den jeweils besonderen Erfordernissen in der 

Kirchgemeinde zu gestalten. Der Kirchenvorstand hat die ehrenamtlichen Mit-

arbeiter der Kirchgemeinde in ihrem Dienst zu begleiten, sie durch Fortbil-

dung zu fördern und in die Dienstgemeinschaft der Kirchgemeinde einzube-

ziehen. 

(3) Der ehrenamtliche Mitarbeiter hat über die Angelegenheiten, die ihrer Na-

tur nach vertraulich sind oder die ausdrücklich als vertraulich bezeichnet wer-

den und die ihm in Ausübung seines Dienstes bekannt geworden sind, Ver-

schwiegenheit zu wahren. 

 

§ 30 

Kirchenvorsteher 

(1) Der Kirchenvorsteher ist ein aktives Glied der Kirchgemeinde, welches die 

Heilige Schrift als für sein Leben verbindlich ansieht, Jesus Christus als seinen 

Herrn bekennt und auch hinsichtlich seiner Lebensführung bemüht ist, anderen 

ein Vorbild zu sein. Er ist in seinem Amt an der Leitung der Kirchgemeinde 

beteiligt und bereit, nach seinen Kräften und Fähigkeiten die ihm zukommen-

den Aufgaben ehrenamtlich zu übernehmen. Zusammen mit dem Pfarrer und 

den anderen Mitarbeitern soll er die in der Kirchgemeinde anstehenden Auf-

gaben beraten, planen und durchführen helfen. Anderen Kirchgemeindeglie-

dern läßt er seine Hilfe zuteil werden in tröstender, beratender, aber auch er-

mahnender Weise, wie er auch selbst auf Trost, Beratung und Ermahnung an-

gewiesen ist. Kirchenvorsteher lassen in ihrem öffentlichen Reden und Han-

deln erkennen, dass das anvertraute Amt sie an alle Gemeindeglieder weist 

und mit der ganzen Kirche verbindet; sie orientieren sich dabei an den wesent-

lichen christlichen Prinzipien Nächstenliebe, Demut, Bereitschaft zur Verge-

bung, Streben nach Gerechtigkeit und Gastfreundschaft. Mit den anderen Kir-
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chenvorstehern und dem Pfarrer zusammen trägt er Verantwortung dafür, daß 

der Kirchenvorstand die ihm obliegenden Aufgaben erfüllt. 

(2) Der Kirchenvorsteher hat über Angelegenheiten, die ihrer Natur nach ver-

traulich sind oder die ausdrücklich als vertraulich bezeichnet werden und die 

ihm in Ausübung seines Amtes bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu 

wahren, auch über seine Amtszeit hinaus. 

(3) Nehmen die Kirchenvorsteher oder der Pfarrer im Reden oder Handeln 

eines Kirchenvorstehers etwas wahr, was seinem Amt als Kirchenvorsteher 

oder dem Wohl der Kirchgemeinde entgegensteht, so sollen sie es mit ihm in 

einem persönlichen Gespräch und, sofern erforderlich, in einer Sitzung des 

Kirchenvorstandes geltend machen. Ist hiernach sein Reden oder Handeln ge-

genüber anderen Menschen feindlich und grob rücksichtslos und steht das Re-

den oder Handeln des Kirchenvorstehers im Widerspruch zu seinen Amts-

pflichten, sind der Superintendent und der Leiter des Regionalkirchenamtes 

zum Gespräch hinzuzuziehen. Nach diesem Gespräch ist dem Landeskirchen-

amt durch das Regionalkirchenamt zu berichten. Das Landeskirchenamt ent-

scheidet darüber, den Kirchenvorsteher seines Amtes zu entheben. Ist der Kir-

chenvorsteher zugleich Mitarbeiter der Kirchgemeinde ist Satz 4 nicht anzu-

wenden, wenn dienst- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen zulässig sind; § 31 

Absatz 3 bleibt unberührt. 

(4) Ist das Reden oder Handeln eines Kirchgemeindegliedes, das zur Wahl 

oder Berufung in den Kirchenvorstand vorgeschlagen ist, gegenüber anderen 

Menschen feindlich und grob rücksichtslos und widerspricht das Reden oder 

Handeln den Erwartungen an eine pflichtgemäße Amtsausübung als Kirchen-

vorsteher, ist das Kirchgemeindeglied durch den Kirchenvorstand unter Betei-

ligung des Superintendenten anzuhören. Hiernach stellt der Kirchenvorstand 

durch Beschluss fest, dass dieses Kirchgemeindeglied die Voraussetzungen für 

die Übernahme des Kirchenvorsteheramtes nicht erfüllt und deshalb nicht 

wählbar ist. Der Beschluss bedarf der Zustimmung des Superintendenten und 

gilt bis zum Abschluss der Neubildung des Kirchenvorstandes; die Bestim-

mungen des § 18 Absatz 4 finden keine Anwendung. 

(5) Bei Wegfall der Voraussetzungen für die Wählbarkeit zum Kirchenvorste-

her erlischt die Mitgliedschaft im Kirchenvorstand. Das Erlöschen der Mit-

gliedschaft wird vom Kirchenvorstand durch Beschluß festgestellt. 

(6) Wenn ein Kirchenvorsteher sein Amt beharrlich vernachlässigt oder es 

mißbraucht, so ist er vom Regionalkirchenamt seines Amtes zu entheben. Vor 

dieser Entscheidung ist der Kirchenvorstand zu hören, auch wenn er selbst 

einen solchen Antrag gestellt hat. 
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§ 31 

Gesamtheit der haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter 

(1) Pfarrer und Mitarbeiter bilden eine Arbeitsgemeinschaft und haben min-

destens einmal monatlich eine Dienstbesprechung durchzuführen. Diese ist 

durch den Pfarramtsleiter einzuberufen. Pfarrer und Mitarbeiter haben bei der 

Ausübung ihres Dienstes die Erfordernisse der gesamten Kirchgemeinde zu 

berücksichtigen und sind grundsätzlich zu gegenseitiger Unterstützung und 

Vertretung verpflichtet. 

(2) Die Kirchgemeindeglieder, insbesondere die Kirchenvorsteher, prüfen und 

beurteilen alle Verkündigung des Wortes Gottes in der Kirchgemeinde an der 

Heiligen Schrift. Der Kirchenvorstand achtet und schützt die Unabhängigkeit 

des Pfarrers und der anderen Mitarbeiter der Kirchgemeinde in Verkündigung 

und Lehre und tritt für sie ein. 

(3) Der Kirchenvorstand arbeitet mit dem Pfarrer und den anderen Mitarbei-

tern der Kirchgemeinde partnerschaftlich zusammen und nimmt sie gegen un-

gerechtfertigte Angriffe in Schutz. Nehmen die Kirchenvorsteher in der 

Dienstausübung des Pfarrers oder eines anderen Mitarbeiters etwas wahr, was 

seinem Dienst oder dem Wohl der Kirchgemeinde entgegensteht, so sollen sie 

es mit dem Betroffenen in einem persönlichen Gespräch und, sofern erforder-

lich, in einer Sitzung des Kirchenvorstandes geltend machen, in der dann hier-

über Beschluß zu fassen ist. 

(4) Der Kirchenvorstand führt die Dienstaufsicht über die Mitarbeiter (vgl. 

aber § 13 Absatz 2 Buchstabe b). Der Kirchenvorstand ist dafür verantwort-

lich, daß die verschiedenen Dienste der Mitarbeiter genau festgelegt und er-

forderlichenfalls in einer Dienstanweisung beschrieben werden. Die Dienst-

aufsicht über den Pfarrer führt der Superintendent. 

(5) Der Pfarrer und die anderen Mitarbeiter haben über Angelegenheiten, die 

ihrer Natur nach vertraulich sind oder die ausdrücklich als vertraulich be-

zeichnet werden und die ihnen in Ausübung ihres Dienstes bekannt geworden 

sind, Verschwiegenheit zu wahren, auch über das Bestehen des Dienstverhält-

nisses hinaus. 
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§ 32 

Pfarrer 

(1) Dem Pfarrer ist in der Ordination der Auftrag zur öffentlichen Verkündi-

gung des Wortes Gottes und zur Verwaltung von Taufe und Abendmahl er-

teilt. Sein Dienst ist, mit Gottes Wort die Kirchgemeinde zu leiten. Sein Auf-

trag verpflichtet ihn insbesondere, 

a) Gottesdienste zu leiten und zu predigen, 

b) Taufe und Abendmahl zu verwalten, 

c) Seelsorge zu üben, Beichte zu hören und Absolution zu erteilen, 

d) Amtshandlungen zu vollziehen, 

e) Besuche durchzuführen und das Evangelium allen Menschen innerhalb 

des Bereichs der Kirchgemeinde nahezubringen, 

f) Aufgaben der christlichen Unterweisung zu übernehmen, 

g) die Kirchgemeindeglieder mit ihren Gaben zur Mitarbeit zu gewinnen und 

zuzurüsten. 

(2) In Angelegenheiten der öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes und 

der Verwaltung von Taufe und Abendmahl trägt der Pfarrer die letzte Verant-

wortung, soweit diese nicht in landeskirchlichen Bestimmungen dem Kirchen-

vorstand zugewiesen ist. Er hat jedoch stets die Beratung durch den Kirchen-

vorstand und durch andere Mitarbeiter zu suchen. 

(3) Sind in einer Kirchgemeinde mehrere Pfarrer tätig, so ist jedem von ihnen 

durch Ortsgesetz ein bestimmter Teil des Bereiches der Kirchgemeinde als 

Seelsorgebezirk zuzuweisen. Im Ausnahmefall kann unter den Pfarrern in ei-

ner Kirchgemeinde unter Zustimmung des Kirchenvorstandes und mit Ge-

nehmigung des Regionalkirchenamtes eine andere Zuständigkeitsregelung als 

die durch Seelsorgebezirke vereinbart werden.  

(4) Pfarrer, die gemeinsam in einer Kirchgemeinde tätig sind, sind zu partner-

schaftlicher Zusammenarbeit verpflichtet und nehmen den Auftrag gemäß Ab-

satz 1 gemeinsam wahr. Zu diesem Zweck treten sie unter dem Vorsitz des 

Pfarramtsleiters zu gemeinsamen Beratungen zusammen. Jeder Pfarrer ist in 

der Seelsorge innerhalb seines Seelsorgebezirkes sowie in dem ihm sonst 

übertragenen Aufgabengebiet selbständig. 

(5) Amtshandlungen an Kirchgemeindegliedern, die einem anderen Seelsorge-

bezirk angehören, darf der Pfarrer nur nach Rücksprache mit dem zuständigen 
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Pfarrer vollziehen, es sei denn, daß zwischen den Pfarrern der Kirchgemeinde 

eine andere Vereinbarung getroffen wurde. 

(6) Amtshandlungen an Gliedern einer anderen Kirchgemeinde darf der Pfar-

rer nur nach Vorliegen einer schriftlichen Abmeldebescheinigung (Dimissoria-

le) des zuständigen Pfarrers (vgl. § 9 Absatz 5) vollziehen. Sind der anstellen-

den Kirchgemeinde im Schwesterkirchverhältnis oder dem Kirchspiel mehrere 

Pfarrstellen zugeordnet worden, ist nach Absatz 5 zu verfahren. 

(7) Der Pfarrer hat das Beichtgeheimnis und die seelsorgerliche Verschwie-

genheit jederzeit und gegenüber jedermann unverbrüchlich zu wahren. 

 

§ 33 

Andere Mitarbeiter im Verkündigungsdienst 

(1) Der Dienst des Gemeinde- bzw. Religionspädagogen umfasst insbesondere 

die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Arbeit mit Eltern, 

Familien und älteren Menschen, die Durchführung von Religionsunterricht 

sowie pädagogische Arbeit mit anderen Zielgruppen der Kirchgemeinde. 

(2) Der Dienst des Kirchenmusikers besteht insbesondere in der musikalischen 

Arbeit mit der Kirchgemeinde, deren Schwerpunkt die Pflege des Gemeinde-

gesanges bildet, in der Leitung des Kirchenchores, der Kurrende und anderer 

kirchenmusikalischer Gruppen, der musikalischen Gestaltung der Gottesdiens-

te, Amtshandlungen und anderen Zusammenkünfte sowie in der Durchführung 

besonderer kirchenmusikalischer Veranstaltungen. 

(3) Der Dienst des Erziehers und des Kinderdiakons besteht darin, Kinder und 

Jugendliche zu erziehen, zu bilden und zu betreuen und sie in altersgerechter 

Art mit den Grundlagen des christlichen Glaubens vertraut zu machen. 

 

§ 34 

(weggefallen) 

 

§ 35 

Diakonischer Mitarbeiter 

Der Dienst des diakonischen Mitarbeiters besteht insbesondere in der tatkräf-

tigen Sorge für Kranke und Behinderte, Gefährdete und Bestrafte, Alte und 

Leidende. Der diakonische Mitarbeiter leitet Kirchgemeindeglieder zum dia-

konischen Handeln an. 
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§ 36 

Verwaltungsmitarbeiter 

Der Dienst des Verwaltungsmitarbeiters besteht insbesondere in der Wahr-

nehmung der Aufgaben der Kirchgemeindeverwaltung (vgl. § 25). Darüber 

hinaus umfaßt er andere notwendige Verwaltungs- und Organisationsaufgaben 

der Kirchgemeinde. 

 

§ 37 

Andere Mitarbeiter 

Der Dienst des Friedhofsverwalters, des Kirchners, des Hausmeisters oder an-

derer Mitarbeiter besteht insbesondere in den Tätigkeitsbereichen, die sich aus 

der jeweiligen Dienstfestlegung durch den Kirchenvorstand ergeben (vgl. § 31 

Absatz 4). 

 

IV. 

Vermögen und Finanzen der Kirchgemeinde 

§ 38 

Personelle und materielle Grundlagen 

(1) Zur Erfüllung ihres Auftrags hat die Kirchgemeinde unter Beachtung der 

landeskirchlichen Bestimmungen die erforderlichen personellen, räumlichen, 

finanziellen und anderen materiellen Grundlagen zu schaffen. Zu diesem 

Zweck obliegen ihr insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Sie hat für die Errichtung und Unterhaltung der erforderlichen Stellen für 

Pfarrer und andere Mitarbeiter zu sorgen und darüber hinaus Mitarbeiter 

für ehrenamtliche Dienste zu gewinnen. Sie hat allen ehrenamtlich für die 

Kirchgemeinde Tätigen die ihnen bei Ausübung ihres Ehrenamtes ent-

standenen notwendigen Auslagen zu erstatten. 

b) Sie ist verpflichtet, eine kirchgemeindliche Gebäudekonzeption zu be-

schließen und regelmäßig an die sich ändernden kirchgemeindlichen Ver-

hältnisse anzupassen. Im Einklang mit der beschlossenen kirchgemeindli-

chen Gebäudekonzeption hat sie die für Gottesdienste und alle kirchlichen 

Veranstaltungen und Einrichtungen erforderlichen Grundstücke, Gebäude, 

Räume und Arbeitsmittel zu beschaffen und durch die Bildung ausrei-

chend bemessener Substanzerhaltungsrücklagen Vorsorge für deren weite-
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re Erhaltung zu treffen. Dies gilt auch für die Beschaffung und Unterhal-

tung der Diensträume für Pfarrer und andere Mitarbeiter und die Unterhal-

tung der in kirchlichem Eigentum stehenden Friedhöfe, nach Möglichkeit 

auch die Beschaffung und Unterhaltung der Wohnräume für Pfarrer und 

andere Mitarbeiter; befinden sich die Wohnräume in nichtkircheneigenen 

Gebäuden, so entfällt die Pflicht der Kirchgemeinde zu ihrer Unterhaltung. 

Das Landeskirchenamt bestimmt durch Rechtsverordnung Näheres zur Er-

stellung kirchgemeindlicher Gebäudekonzeptionen und zur Bildung von 

Substanzerhaltungsrücklagen. 

c) sie hat über ihren Bereich hinaus missionarische, diakonische und gesamt-

kirchliche Bestrebungen zu unterstützen und soll nach ihren Möglichkei-

ten finanziell schwachen Kirchgemeinden oder kirchlichen Einrichtungen 

helfen. 

(2) Der zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten Aufgaben erforderliche finan-

zielle Bedarf der Kirchgemeinde ist durch Kirchensteuern, Gebühren, Kollek-

ten und andere Opfer der Kirchgemeindeglieder sowie durch Nutzung des 

Vermögens der Kirchgemeinde und der kirchlichen Lehen sowie kirchlichen 

Stiftungen und Anstalten aufzubringen. 

(3) Solange das Recht zur Erhebung von Kirchensteuern gemäß § 16 des Kir-

chensteuergesetzes ganz oder teilweise ruht, erhalten die Kirchgemeinden 

Zuweisungen aus dem Jahresaufkommen an Landeskirchensteuern. 

(4) Reichen die in den Absätzen 2 und 3 genannten Mittel nicht aus, können 

aus landeskirchlichen Mitteln außerordentliche Zuweisungen gewährt werden. 

Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 

§ 39 

Verteilung der finanziellen Lasten 

zwischen miteinander verbundenen Kirchgemeinden 

Stehen Kirchgemeinden in einem Schwesterkirchverhältnis (vgl. § 10 Abs. 2) 

und liegen keine Vereinbarungen über die Verteilung der finanziellen Lasten 

vor oder kommt eine solche Vereinbarung trotz Bemühungen der Aufsichts-

behörden nicht zustande, so gelten folgende Grundsätze: 

a) Jede Kirchgemeinde hat ihre Kirche allein zu unterhalten. 

b) Für Pfarrer und andere Mitarbeiter, die bei mehreren Kirchgemeinden 

Dienst tun, haben diese gemeinschaftlich die in § 38 Absatz 1 Buchstabe b 

Satz 2 bezeichneten Aufgaben zu erfüllen.  
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c) Die Kosten für die Unterhaltung der Stellen für Pfarrer und andere Mitar-

beiter, die bei mehreren Kirchgemeinden Dienst tun, sind von jeder 

Kirchgemeinde nach dem Anteil aufzubringen, zu dem die Pfarrer bzw. 

anderen Mitarbeiter bei ihr tätig sind. 

 

§ 40 

Verwaltung und Vertretung 

des Vermögens der Kirchgemeinde und der kirchlichen Lehen 

Das Vermögen der Kirchgemeinde, das Kirchenlehen und das Kirchenärar 

sowie die geistlichen Lehen (Pfarrlehen, Diakonatslehen, Archidiakonats-

lehen, Kirchschullehen, Kantoratslehen usw.) werden vom Kirchenvorstand 

verwaltet und im Rechtsverkehr vertreten. Der Kirchenvorstand hat für die 

Erhaltung und wirtschaftliche Nutzung dieses kirchlichen Vermögens zu sor-

gen. Zur Vertretung vor Notar oder Gericht hat der Kirchenvorstand durch 

Vollmacht (Aktorium) einen Vertreter (Aktor) für die Kirchgemeinde und das 

jeweilige Lehen zu bestellen. 

 

§ 41 

Erhaltung, Schutz und Erwerb  

des Vermögens der Kirchgemeinde und der kirchlichen Lehen 

(1) Das Vermögen der Kirchgemeinde, der kirchlichen Lehen, der kirchlichen 

Stiftungen und Anstalten an Grundstücken, an Rechten an Grundstücken so-

wie an Kapitalien und nutzbaren Rechten ist im Gesamtbestand zu erhalten. 

Ausnahmen können auf Antrag vom Landeskirchenamt bewilligt werden, 

wenn besondere kirchliche, öffentliche, gemeinnützige oder wirtschaftliche 

Gründe dies rechtfertigen. 

(2) Zweckgebundene Mittel der Kirchgemeinde dürfen nur für den vorgesehe-

nen Zweck verwendet werden. Kirchgemeindevermögen darf nur im Rahmen 

der Aufgabenerfüllung der Kirchgemeinde und nur dann in Stiftungsvermögen 

eingebracht werden, wenn der mit der Stiftung verfolgte Zweck auf andere 

Weise nicht erreicht werden kann. 

(3) Der Genehmigung durch das Landeskirchenamt bedarf 

a) der Abschluss von Verträgen über Grundstücke und Gebäude mit Aus-

nahme von Garten- und Landpachtverträgen mit höchstens sechsjähriger 

Laufzeit sowie von Wohnungs- und Garagenmietverträgen, die Belastung 

von Grundstücken und Rechten an Grundstücken, die Zustimmung zur 
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rechtsgeschäftlichen Übertragung sowie zum Zuschlag im Zwangsverstei-

gerungsverfahren von ausgegebenen Erbbaurechten, 

b) die Verwendung von Kapitalien aus dem in Absatz 1 bezeichneten Ver-

mögen, 

c) die Nutzungsänderung von Kirchgebäuden, 

d) die Anlegung, Erweiterung, Schließung, Aufhebung und Veräußerung kir-

cheneigener Friedhöfe, 

e) der Erwerb, der Neubau, der Umbau, die Generalinstandhaltung und die 

Veräußerung von Orgeln, 

f) die Beschaffung, die Veräußerung, der Ortswechsel und der Umguß von 

Glocken, 

g) die Veräußerung oder die Ausleihung von Gegenständen mit Kunst- oder 

Denkmalwert sowie von Archiv- und Bibliotheksgut. 

(4) Über die Verwendung außerordentlicher Einnahmen durch Schenkungen, 

Erbschaften und Vermächtnisse entscheidet der Kirchenvorstand, sofern der 

Schenker oder der Erblasser keine eigenen Bestimmungen getroffen hat. Fällt 

der vom Schenker oder Erblasser für die Verwendung der Mittel bestimmte 

Zweck weg oder ist er erfüllt, beschließt der Kirchenvorstand im Einverneh-

men mit dem Regionalkirchenamt eine neue Zweckbestimmung und infor-

miert die Kirchgemeinde. Wenn die Schenkung, die Erbschaft oder das Ver-

mächtnis mit Auflagen oder Lasten verbunden ist, bedarf die Annahme der 

Genehmigung durch das Regionalkirchenamt. 

(5) (weggefallen) 

(6) Alles bewegliche Eigentum der kirchlichen Rechtsträger ist in einem In-

ventarverzeichnis zu erfassen, das ständig auf dem Laufenden zu halten ist. 

Das kirchliche Kunst- und Kulturgut ist in einem besonderen Verzeichnis zu 

erfassen. 

 

§ 42 

Kirchensteuern 

Die Kirchgemeinde ist berechtigt und verpflichtet, die Kirchgemeindeglieder 

zur Kirchensteuer heranzuziehen und diese festzusetzen. Das Nähere regelt 

das Kirchensteuergesetz. 
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§ 43 

Gebühren 

(1) Die Kirchgemeinde ist berechtigt und verpflichtet, für die Benutzung der 

kirchlichen Anstalten und Einrichtungen, z. B. des kirchlichen Friedhofs und 

des Kirchgemeindearchivs, Gebühren zu erheben. Hierüber sind durch Ortsge-

setz Gebührenordnungen unter Berücksichtigung landeskirchlicher Gebühren-

ordnungen aufzustellen. 

(2) Bei Festsetzung der Gebühren ist eine Vergütung für die Verkündigung 

des Wortes Gottes durch den Pfarrer ausgeschlossen. 

 

§ 44 

Darlehen 

(1) Zur Aufnahme von Darlehen bedarf die Kirchgemeinde der vorherigen 

Genehmigung durch das Regionalkirchenamt. 

(2) Durch die Kirchgemeinde aufgenommene Darlehen sind zu tilgen. Die Art 

der Tilgung ist durch einen Tilgungsplan festzustellen, welcher der Genehmi-

gung durch das Regionalkirchenamt bedarf. 

 

§ 45 

Haushalt 

(1) Der Kirchenvorstand hat über die zu erwartenden Einnahmen und Ausga-

ben der Kirchkasse für jedes Haushaltjahr einen Haushaltplan aufzustellen. 

Das Haushaltjahr gleicht dem Kalenderjahr. Der Haushaltplan bedarf der Ge-

nehmigung des Regionalkirchenamtes. 

(2) Ausgaben, durch welche einzelne Ansätze im genehmigten Haushaltplan 

um mehr als zehn Prozent überschritten werden, bedürfen der vorherigen Ge-

nehmigung des Regionalkirchenamtes. 

(3) Das Nähere über den Haushalt der Kirchgemeinde regelt ein Kirchenge-

setz. 

 

§ 46 

(weggefallen) 
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V. Aufsichtsbehördliches Eingreifen und Beschwerderecht 

§ 47 

Aufsichtsbehördliches Eingreifen 

(1) Nimmt eine Kirchgemeinde die ihr obliegenden Aufgaben nicht wahr, so 

hat das Regionalkirchenamt sie zur Erfüllung ihrer Pflichten anzuhalten. Das 

Regionalkirchenamt kann selbst für die Kirchgemeinde tätig werden, wenn 

seiner unter Fristsetzung erfolgten bestandskräftigen Anordnung nicht fristge-

recht entsprochen wird. Die Kirchgemeinde trägt in diesem Fall die Kosten. 

(2) Das Regionalkirchenamt ist befugt, eine Kirchgemeinde aufzufordern, ihr 

Verhalten in einer bestimmten Angelegenheit zu erläutern und damit im Zu-

sammenhang stehende Beschlüsse des Kirchenvorstandes bekannt zu geben. 

Die Kirchgemeinde hat dieser Aufforderung Folge zu leisten. 

(3) Das Regionalkirchenamt kann Beschlüsse des Kirchenvorstandes, die ge-

gen die landeskirchliche Ordnung verstoßen oder sonst rechtswidrig sind, be-

anstanden und verlangen, dass sie binnen einer angemessenen Frist aufgeho-

ben oder abgeändert werden oder dass in einer Sache neu entschieden wird. Es 

kann ferner verlangen, dass Maßnahmen, die auf Grund derartiger Beschlüsse 

getroffen wurden, rückgängig gemacht werden. Die Beanstandung hat auf-

schiebende Wirkung. Bei Gefahr im Verzug kann das Regionalkirchenamt die 

erforderlichen vorläufigen Maßnahmen treffen, insbesondere anordnen, dass 

der Vollzug beanstandeter Kirchenvorstandsbeschlüsse unterbleibt. 

(4) Kommt die Kirchgemeinde Anordnungen nach Absatz 3 nicht nach, so 

kann das Regionalkirchenamt an Stelle des Kirchenvorstandes entscheiden 

und alle erforderlichen Maßnahmen auf Kosten der Kirchgemeinde selbst ver-

anlassen oder einen Dritten mit der Durchführung beauftragen. In Höhe der 

notwendigen Kosten können die der Kirchgemeinde zustehenden Zuweisun-

gen und sonstigen Zuwendungen reduziert werden. 

(5) Soweit es zur Abwendung eines schwerwiegenden Nachteils für die Kirch-

gemeinde oder einen Dritten unumgänglich ist, kann das Regionalkirchenamt 

im Einzelfall bis zur Wiederherstellung geordneter Verhältnisse die Verfü-

gungsbefugnis der Kirchgemeinde über ihre finanziellen Mittel sowie über die 

finanziellen Mittel aller in ihrem Bereich bestehenden Rechtsträger einschrän-

ken. 

(6) Das Recht des Landeskirchenamtes, den Kirchenvorstand gemäß § 22 auf-

zulösen, bleibt unberührt. 
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§ 48 

(weggefallen) 

 

VI. 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 49 

Außerkrafttreten und Aufhebung kirchenrechtlicher Bestimmungen 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieser Kirchgemeindeordnung treten alle kirchen-

rechtlichen Bestimmungen außer Kraft, die ihr entgegenstehen. 

(2) Aufgehoben werden: 

a) Kirchgemeindeordnung der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sach-

sens vom 2. März 1921 (Sächsisches Gesetzblatt Seite 39; Verordnungs-

blatt des evangelisch-lutherischen Landeskonsistoriums Seite 17) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1974 (Amtsblatt Seite A 61) 

und des § 7 des Kirchengesetzes zur Änderung des Kirchengesetzes über 

die Bildung der Kirchenvorstände vom 12. Mai 1977 (Amtsblatt Sei-

te A 41), 

b) Kirchengesetz, das Inkrafttreten der Kirchgemeindeordnung der evange-

lisch-lutherischen Landeskirche Sachsens vom 2. März 1921 betreffend; 

vom 14. November 1921 (Konsistorialblatt Seite 109), 

c) Kirchengesetz, die Fixation der Accidenzien und Stolgebühren der Evan-

gelisch-Lutherischen Geistlichen und Kirchendiener betreffend; vom 

2. Dezember 1876 (Konsistorialblatt Seite 138), 

d) Verordnung, die Veräußerung von Kircheninventar betreffend; vom 

6. Februar 1878 (Konsistorialblatt Seite 26), 

e) Verordnung, die Anzeigen über kirchliche Stiftungen betreffend; vom 

15. Juni 1896  (Konsistorialblatt Seite 25), 

f) Kirchengesetz zur Abänderung der Kirchgemeindeordnung vom 23. Feb-

ruar 1927 (Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 37), 

g) Verordnung über weitere Sparmaßnahmen im Bereiche der evangelisch-

lutherischen Landeskirche des Freistaates Sachsen vom 24. Oktober 1931 

(Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 66), 
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h) Verordnung über die Vereinigung der Kirchkasse und Kirchgemeindekas-

se vom 27. Februar 1937 (Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt Sei-

te 30), 

i) Verordnung betr. die Verleihung wertvoller kirchlicher Inventarstücke 

vom 27. Mai 1940 (Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 63), 

j) Ziffer 3 des Runderlasses Nr. 62, betr. Pfarramtsleitung vom 7. Februar 

1946 (Amtsblatt 1949 Seite A 35), 

k) Runderlaß Nr. 84, betr. Verordnung zur Änderung von § 1 der Kirchge-

meindeordnung und § 13 der Ausführungsverordnung vom 24. April 1946 

(Amtsblatt 1949 Seite A 36) 

l) Runderlaß Nr. 116, betr. Verordnung über die Bildung von Ausschüssen 

der Kirchenvorstände vom 27. November 1947 (Amtsblatt 1949 Sei-

te A 71), 

m) Runderlaß Nr. 119, betr. die Bildung von Ortsausschüssen für Innere Mis-

sion und Hilfswerk vom 20. Dezember 1947 (Amtsblatt 1949 Seite A 73), 

n) Verordnung betr. an Museen ausgeliehene und verkaufte Kunstgegenstän-

de vom 25. Januar 1950 (Amtsblatt Seite A 6), 

o) Kirchengesetz über eine Änderung der Kirchgemeindeordnung der evan-

gelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens vom 24. November 1960 

(Amtsblatt Seite A 70), 

p) Verordnung mit Gesetzeskraft über die Kirchgemeindegliedschaft von 

Geistlichen, die außerhalb ihres Dienstbereiches ihren Wohnsitz haben; 

vom 25. Juni 1965 (Amtsblatt Seite A 43), 

q) Kirchengesetz über Änderungen der Kirchgemeindeordnung vom 2. No-

vember 1970 (Amtsblatt Seite A 85). 

(3) Soweit in weitergeltenden Bestimmungen auf die Bestimmungen der 

Kirchgemeindeordnung vom 2. März 1921 verwiesen wird, treten an ihre Stel-

le von dem in § 52 genannten Zeitpunkt an die entsprechenden Bestimmungen 

dieses Kirchengesetzes. 

 

§ 50 

(weggefallen) 
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§ 51 

Verbindung von Pfarrstellen mit der Pfarramtsleitung 

Bis zur nächsten Neubildung der Kirchenvorstände bleiben, sofern das Lan-

deskirchenamt nicht anders entschließt, die bisherigen kraft Kirchengesetzes 

oder kraft Entscheidung des Landeskirchenamtes bestehenden Verbindungen 

der Pfarramtsleitung mit bestimmten Pfarrstellen in den Kirchgemeinden auch 

nach dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes erhalten. 

 

§ 52 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. September 1983 in Kraft. 

 

§ 53 

Ausführungsbestimmungen, Ausnahmen 

(1) Das Landeskirchenamt kann Ausführungsbestimmungen erlassen. 

(2) Das Landeskirchenamt kann in begründeten Fällen Ausnahmen von ein-

zelnen Bestimmungen dieses Kirchengesetzes bewilligen. 

 

_________________________ 

 


